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Geschäftsordnung für den Vorstand des FDP-Kreisverbandes Oberhavel 
Beschlossen auf der Kreisvorstandssitzung am 26.01.2010 in Velten... 
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_________________________________________ 
§ 1 Teilnehmer der Kreisvorstandssitzung 

(1) Rede- und stimmberechtigte Teilnehmer der Sitzungen des Kreisvorstandes sind die in § 10 Abs. 1 der Kreisverbands-Rahmensatzung bezeichneten Personen. 

(2) An den Sitzungen des Kreisvorstandes nehmen nach § 7 Abs. 7 der Kreisverbands-Rahmensatzung gewählte Ehrenvorsitzende mit beratender Stimme teil. Ferner nehmen die Vorsitzenden der Ortsverbände mit beratender Stimme teil. Die Vorsitzenden der Ortsverbän-de können sich im Falle ihrer Verhinderung durch ein Mitglied ihres Ortsvorstandes vertreten lassen, die Verhinderung und die Ersatzperson sollen möglichst rechtzeitig vor der jeweiligen Sitzung dem Vorsitzenden des Kreisverbandes angezeigt werden. 

(3) Des weiteren können Gäste durch Beschluss des Kreisvorstandes mit beratender Stimme zu einer Sitzung oder einzelnen Tagesordnungspunkten zugelassen werden. 

(4) Der Kreisvorstand kann durch Beschluss die Teilnahme an einer Sitzung auf die in Ab-satz 1 und 2 Satz 1 genannten Personen beschränken. 

(5) Die Rechte des Landesvorstandes auf Teilnahme nach § 25 Abs. 1 der Satzung des Lan-desverbandes bleiben unberührt.

§ 2 Geschäftsverteilung, Aufgabenwahrnehmung 
(1) Zu Beginn einer Amtsperiode sind die Geschäfte innerhalb des Kreisvorstandes auf die Mitglieder zu verteilen. Insbesondere ist jeweils ein Mitglied zu bestimmen, das 

1. für die Bearbeitung von Anträgen auf Aufnahme in die FDP (Aufnahmeanträge), 

2. für die Kontakte zur Öffentlichkeit, insbesondere zur Presse, 

3. für die einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung und 

4. für das Führen von Niederschriften (Schriftführer) 

zuständig ist. Einem Mitglied können auch mehrere Geschäftsbereiche übertragen werden. 

(2) Über wesentliche Angelegenheiten des Kreisverbandes ist, soweit nicht ein Beschluss eines Kreisparteitages vorliegt, durch Beschluss des Kreisvorstandes unbeschadet der Ge-schäftsverteilung nach Absatz 1 zu befinden. Zu den wesentlichen Angelegenheiten gehören insbesondere 

1. Zeit, Ort und Tagesordnung von Kreisparteitagen oder Wahlversammlungen, 

2. Erklärungen gegenüber der Öffentlichkeit, 

3. Stellungnahmen gegenüber dem Landes- oder Bundesverband, 

4. gemeinsame Maßnahmen mit anderen Parteien oder Wählerbündnissen. 

In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann das nach der Geschäftsverteilung zuständige Mitglied gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kreisverbandes einzelne wesentliche Angele-genheiten selber erledigen, soweit ein Beschluss des Kreisvorstandes im Umlaufverfahren nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann und durch die Erledigung keine Tatsachen ge-schaffen werden, die nicht rückholbar sind. Maßnahmen nach Satz 3 bedürfen der Genehmi-gung des Kreisvorstandes auf seiner nächsten Sitzung. 

(3) Die Außenvertretung des Kreisverbandes, einschließlich der Beziehungen zum Landes-vorstand, obliegt dem Kreisvorsitzenden, dass im Einzelfall ein anderes Mitglied des Kreis-vorstandes mit der Wahrnehmung der Aufgabe beauftragen kann. Soweit einem Mitglied des Kreisvorstandes ein 
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Geschäftsbereich nach Absatz 1 Satz 2 übertragen ist, gilt ihm insoweit auch die Wahrnehmung der Außenvertretung als übertragen; der Kreisvorsitzende kann sich jedoch einzelne Geschäft ganz oder teilweise vorbehalten. In Finanzangelegenheiten obliegt dem Kreisschatzmeister die Wahrnehmung der Außenvertretung. 

(4) Die Befugnis zur Außenvertretung entbindet nicht von der Beachtung des Absatzes 2. 

§ 3 Beschlussfähigkeit 
(1) Der Kreisvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtig-ten Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit ist bei Eröffnung der Sitzung festzustellen und in der Niederschrift festzuhalten.

(2) Der Kreisvorstand ist nicht mehr beschlussfähig, wenn sich die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder auf weniger als die Hälfte verringert hat. 

(3) Die Beschlussunfähigkeit bedarf der Feststellung durch das die Sitzung leitende Vor-standsmitglied. Die Feststellung erfolgt auf Rüge eines stimmberechtigten Mitglieds. Die Rüge muss bis zur Beschlussfassung über den jeweiligen Verhandlungsgegenstand erhoben wer-den. Das die Sitzung leitende Vorstandsmitglied kann die Feststellung der Beschlussunfähig-keit für kurze Zeit aussetzen. 

(4) Ist die Beschlussunfähigkeit zu einem Tagesordnungspunkt festgestellt worden, so ist der Kreisvorstand in der nächsten Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

§ 4 Einberufung 
(1) Der Kreisvorstand wird vom Kreisvorsitzenden, im Verhinderungsfall von einem Stellver-treter nach Bedarf mit einer Frist von fünf Tagen schriftlich oder elektronisch unter Angabe des Tagungsbeginns, der Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Der Tag der Sit-zung und die Tagesordnung sollen auf den internen Seiten der Homepage des Kreisverban-des bekanntgegeben werden. 

(2) In Fällen besonderer Eilbedürftigkeit einer Beschlussfassung kann eine Sitzung des Kreisvorstandes abweichend von Absatz 1 mit einer Frist von 48 Stunden einberufen werden. 

(2) Ein Drittel der Vorstandsmitglieder kann die Einberufung verlangen. In diesem Falle muss die Sitzung des Kreisvorstandes binnen einer Woche erfolgen. 

§ 5 Anträge 
(1) Anträge an den Kreisvorstand sind mindestens drei Tage vor einer Sitzung bei dem Kreis-vorsitzenden schriftlich oder elektronisch einzureichen; der Kreisvorsitzende gibt die Anträge den stimmberechtigten Mitgliedern des Kreisvorstandes sowie den Teilnehmern nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 unverzüglich zur Kenntnis. Später eingehende Anträge gelten als Tischvorlage und sind in der nächsten Sitzung zu behandeln. Im Falle des § 4 Abs. 2 entfällt die Antrags-frist. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann ein Antrag zu Beginn einer Kreisvorstandssitzung durch Beschluss als Dringlichkeitsantrag zugelassen und auf dieser Sitzung behandelt wer-den.

(3) Jedes Mitglied des Kreisverbandes … ist berechtigt, einen Antrag in den Kreisvorstand einzubringen. Das antragstellende Mitglied ist zu der Sitzung, in der der Antrag behandelt wird, einzuladen und nimmt insoweit mit beratender Stimme teil. 

(4) Im Verlauf der Aussprache zu einem Tagesordnungspunkt kann jeder redeberechtigte Teilnehmer Anträge zu dem Gegenstand, insbesondere Änderungsanträge, stellen. Ände-rungsanträge sind zu entscheiden, bevor über den Antrag insgesamt entschieden wird. 

(5) Anträge zur Geschäftsordnung können von einem Stimmberechtigten gestellt werden und sind durch den Antragssteller zu begründen. Eine Gegenrede durch einen Stimmberechtigten ist zulässig. Geschäftsordnungsanträge gehen Sachanträgen vor. 

§ 6 Aufnahme von Mitgliedern 
(1) Ein Aufnahmeantrag ist durch das zur Bearbeitung von Aufnahmeanträgen zuständige Mitglied des Kreisvorstandes als Antrag dem Kreisvorstand zuzuleiten. Der Antrag an den Kreisvorstand hat alle für die Entscheidung erforderlichen Daten der betroffenen Person, ins-besondere Name, Alter, Beruf, Anschrift und vorgesehene Beitragshöhe, zu enthalten; die Stellungnahmen des zuständigen Ortsverbandes und des Landesvorstandes sind dem Antrag beizufügen. 

(2) Vor der Vorlage des Aufnahmeantrages an den Kreisvorstand ist dem zuständigen Orts-verband sowie dem Landesvorstand nach § 4 Abs. 3 Satz 2 der Satzung des Landesverban-des Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Aufnahmeantrag zu geben. 
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(3) Der Ortsverband hat seine Stellungnahme innerhalb einer Frist von 14 Tagen abzugeben; gibt der Ortsverband innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Stellungnahme ab, gilt dies als Zustimmung zu der beantragten Aufnahme. 

(4) Für die Stellungnahme des Landesvorstandes gilt die Geschäftsordnung des Landesvor-standes. 

§ 7 Beschlüsse und Abstimmungen 
(1) Beschlüsse in der Sitzung des Kreisvorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(2) Die Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Auf Verlangen von einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten findet eine schriftliche und geheime Abstimmung statt. 

§ 8 Abstimmung im Umlaufverfahren 
(1) Der Kreisvorstand kann nach Maßgabe des Absatzes 2 im Einzelfall einen Beschluss auch im Umlaufverfahren fassen. In diesem Falle ist der Entwurf des Beschlusses allen Mit-gliedern des Kreisvorstandes schriftlich oder elektronisch zur Kenntnis zu geben. Die Mitglie-der des Kreisvorstandes haben innerhalb von 24 Stunden nach Absendung der Vorlage oder einer sonstigen zuvor vereinbarten Frist eine schriftliche oder elektronische Stellungnahme zu dem Entwurf abzugeben. Die Stellungnahme darf nur in der Zustimmung zu der Vorlage oder der Ablehnung der Vorlage bestehen. Der Beschluss ist zustande gekommen, wenn die Mehr-heit der Mitglieder des Kreisvorstandes der Vorlage zugestimmt hat. 

(2) Widerspricht ein Mitglied des Kreisvorstandes innerhalb der Frist des Absatzes 1 Satz 2 dem Umlaufverfahren, ist dieses abzubrechen und unverzüglich eine Sitzung des Kreisvor-standes mit einer Ladungsfrist von 24 Stunden einzuberufen, in der über die Vorlage Be-schluss zu fassen ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Beschluss nach Absatz 1 Satz 5 abgelehnt worden ist. 

(3) Über einen Aufnahmeantrag wird im Umlaufverfahren Beschluss gefasst. Dazu ist die Vorlage nach § 6 Abs. 1 durch das für die Bearbeitung von Aufnahmen zuständige Mitglied des Kreisvorstandes schriftlich oder elektronisch allen Mitgliedern des Kreisvorstandes zur Kenntnis zu geben. Die Aufnahme ist beschlossen, wenn innerhalb einer Frist von 48 Stunden nach Absendung der Vorlage kein Mitglied des Kreisvorstandes dem Umlaufverfahren wider-sprochen hat und die Mehrheit der Mitglieder des Kreisvorstandes der Aufnahme zugestimmt haben. Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass die Be-handlung des Aufnahmeantrages in der nächstfolgenden turnusmäßigen Sitzung des Kreis-vorstandes behandelt werden kann. 

(4) Über die Durchführung des Umlaufverfahrens und dessen Ergebnis sind Nachweise zu-führen, aus denen der Ablauf, die Teilnahme der Mitglieder des Kreisvorstandes und deren Erklärungen und Stellungnahmen ersichtlich sind. 

§ 9 Vertraulichkeit 
(1) Aussprachen zu Personal-, Beitrags- und Finanzangelegenheiten und sonstigen dem Datenschutz unterliegenden Belangen sind vertraulich, soweit der Kreisvorstand im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Vorschriften im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt.

(2) Ferner kann der Kreisvorstand einzelne Gegenstände seine Sitzung durch Beschluss für vertraulich erklären. In dem Beschluss ist festzulegen, was als vertraulich zu behandeln ist. Im Beschluss ist gleichzeitig festzulegen, für welche Zeit die Vertraulichkeit gilt. 

§ 10 Sitzungsdauer 
(1) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann der Kreisvorstand jederzeit eine Be-schränkung der Redezeit oder Schluss der Rednerliste beschließen. 

(2) Ab 22.00 Uhr ist für den zu diesem Zeitpunkt befindlichen Tagesordnungspunkt die Red-nerliste zu schließen. Noch unbehandelte Tagesordnungspunkte sind auf die nächste Sitzung zu vertagen. 

§ 11 Niederschrift 
(1) Über jede Sitzung des Kreisvorstandes ist durch den Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen, die die Tagesordnung, die Beschlüsse und sonstigen Ergebnisse wiedergibt; insbe-sondere Beschlüsse, die Auswirkungen auf die Finanzen des Kreisverbandes haben sind, sind durch die Niederschrift nachzuweisen. Die Niederschrift kann auf elektronischen Daten-trägern aufgezeichnet werden. Im Falle 
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eines Umlaufverfahrens stehen die Nachweise nach § 8 Abs. 4 der Niederschrift nach Satz 1 gleich. Eine Niederschrift bedarf der Genehmigung des Kreisvorstandes auf der nachfolgenden Sitzung. 

(2) Die Niederschrift ist den Mitgliedern des Kreisvorstandes und den in § 1 Abs. 2 genann-ten Personen sowie auf Verlangen dem Landesvorstand zugänglich zu machen. 

(3) Ferner kann der Kreisvorstand unter Beachtung des § 9 die Niederschriften über seine Sitzungen den Mitgliedern des Kreisverbandes zugänglich machen. 

(4) Soweit der Kreisverband für die Kassenführung der Ortsverbände zuständig ist, dürfen durch den Kreisvorstand Ausgaben für die Ortsverbände nur getätigt werden, wenn der jewei-ligen Ausgabe eine Niederschrift über eine Sitzung des Ortsvorstandes zu Grunde liegt, die den Anforderungen des Absatzes 1 genügt.

§ 12 Ergänzende Bestimmungen 
Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung sind verbindlich, soweit vorhandene Satzungen und Geschäftsordnungen des Landesverbandes keine speziellen Vorschriften enthalten.

§ 13 Inkrafttreten 
Diese Geschäftsordnung tritt mit Ihrer Verkündun g am 26.01.2010 in Kraft.
Kreisvorsitzender: Dr. Hans G. Oberlack

Niederstraße 10           16548 Glienicke/Nordbahn          033056 77787

oberlack@fdp.de
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